
  
 

  

 

  
 

 

DEPARTEMENT  

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Militär und Bevölkerungsschutz 
 

Kantonales Katastrophen Einsatzelement KKE 
 

FUNKTIONSBESCHREIBUNG CARE-GIVER AARGAU 

 

 

 

 

 

1. Eintritts-Alter ca. 35 bis ca. 58 Jahre 

 

2. Gesundheit Bestehen des Gesundheitscheck im Rekrutierungszentrum Aarau  

 

3. Wohnsitz Kanton Aargau (Ausnahmen nach Rücksprache Kdt KKE) 

 

4. Beruf/Vorbildung Gesundheits- oder Sozialwesen, Psychologie oder Seelsorge von 

 Vorteil. 

 

5. Arbeitgeber Bereitschaft zur Mitarbeiter-Freistellung für Einsätze (auch kurzfris-

tig) und für Aus- und Weiterbildung. Gegenseitig offene Information. 

 

6. Ausbildung Abgeschlossene Ausbildung als "Care-Giver" gemäss NNPN oder 

die Bereitschaft diese zu absolvieren.  

 

7. Charakter Vorausgesetzt werden: Gefestigte Persönlichkeit, gesundes Selbst-

vertrauen, Stabilität, kein Helfersyndrom, Belastbarkeit, klare Aus-

drucksweise, Begabung und Interesse, um anderen Menschen bei 

traumatisierenden Ereignissen weiterführende Hilfe zur Verfügung zu 

stellen, Verschwiegenheit, rücksichtsvoll, entschieden im Handeln, 

Teamfähigkeit und gute Selbsteinschätzungsfähigkeit. 

 

8. Einsatzbereitschaft Bereitschaft zur permanente Einsatzbereitschaft. 

 Selbstentscheidung nach Aufgebot Sanitätsnotrufzentrale (SNZ 144) 

 über Einsatzfähigkeit im Ereignisfall. 

 

9. Besoldung, Sold und EO als Angehörige der Zivilschutzorganisation KKE  

Entschädigung und  gemäss "Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 

Versicherung im Kanton Aargau (Bevölkerungs- und Zivilschutz Aargau, BZG-

AG)". Der Versicherungsschutz ist gewährleistet. 

 

10. Verschiedenes Keine weitere Angehörigkeit zu einem anderen Care-Team (z.B. 

Care-Link). Bereitschaft, sich in die ZSO KKE als freiwillige(r) 

Schutzdienstleistende(r) für mind. 3 Jahre zu verpflichten inkl. Rück-

erstattungsvereinbarung. Pro Jahr sind mind. 3 Tage Ausbildung zu 

besuchen. Eine Teilnahme am Regionentreffen und am Schwer-

punkttag wird erwartet. Die persönliche Mobilität (Auto) und Bereit-

schaft das Natel auf sich zu tragen ist zwingend. Drei Einsätze pro 

Jahr sind zwingend. 

 

Aarau, 10. Februar 2026  

 


